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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauPolG Slbg 1997 §4;

BauPolG Slbg 1997 §7;

BauRallg;

BauTG Slbg 1976 §62 Abs1;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Nach § 4 Slbg BauPolG 1997 ist ein Baubewilligungsverfahren auf Grund eines Bauansuchens eines Bauwerbers

durchzuführen. Das Slbg BauPolG 1997 sieht keine Regelung vor, dass ein solches Baubewilligungsverfahren von Amts

wegen oder auf Antrag von allfälligen Nachbarn in einem Baubewilligungsverfahren einzuleiten ist. § 62 Abs. 1 Slbg

BauTG 1976 bezieht sich gleichfalls auf für Nachbarn in einem Baubewilligungsverfahren bestehende

subjektivö?entliche Rechte, setzt also für seine Anwendung ein anhängiges Baubewilligungsverfahren voraus. Auch die

Frage der allfälligen Parteistellung von Nachbarn kann nur im Rahmen eines konkreten auf Grund eines Bauansuchens

eingeleiteten Baubewilligungsverfahren behandelt werden.Nach Paragraph 4, Slbg BauPolG 1997 ist ein

Baubewilligungsverfahren auf Grund eines Bauansuchens eines Bauwerbers durchzuführen. Das Slbg BauPolG 1997

sieht keine Regelung vor, dass ein solches Baubewilligungsverfahren von Amts wegen oder auf Antrag von allfälligen

Nachbarn in einem Baubewilligungsverfahren einzuleiten ist. Paragraph 62, Absatz eins, Slbg BauTG 1976 bezieht sich

gleichfalls auf für Nachbarn in einem Baubewilligungsverfahren bestehende subjektivö?entliche Rechte, setzt also für

seine Anwendung ein anhängiges Baubewilligungsverfahren voraus. Auch die Frage der allfälligen Parteistellung von

Nachbarn kann nur im Rahmen eines konkreten auf Grund eines Bauansuchens eingeleiteten

Baubewilligungsverfahren behandelt werden.
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